
Schiedsvereinbarung 
 

 

zwischen 

 

Deutscher Rollsport und Inline-Verband e.V. 

Münsinger Straße 2, 72535 Heroldstatt 

 

 

Und 

 

 

 

_______________________________________________ 
Name des Aktiven / Trainers 

 

 

 

Gegen eine Entscheidung des DRIV-Verbandsgerichts in einer Streitigkeit 

zwischen den Parteien dieser Vereinbarung kann unter Ausschluss des 

ordentlichen Rechtswegs binnen 14 Tagen nach Erhalt der Entscheidung ein 

Rechtsmittelgemäß § 45 der Sportschiedsgerichtsordnung der Deutschen 

Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) (DIS-SportSchO) zur 

abschließenden Entscheidung eingelegt werden. 

 
 
 
 
 
Heroldstatt, den 01.01.2010     Ort, Datum 
 

 

 

 

 
......................................................................   ............................................................................... 

Harro Strucksberg      Unterschrift  

Präsident DRIV 


